
Falls Du wissen willst, ob und wie
die Demokratie von innen funktio-
niert, vor hast, stärker Verantwor-
tung zu übernehmen, Dich für mehr
Gerechtigkeit in unserer Gesell-
schaft einsetzen willst, dann bewirb
Dich für ein Mentoring bei der
Linksfraktion im Thüringer Landtag.

Wir bieten

die Gelegenheit, eine Politikerin/ei-
nen  Politiker bei öffentlichen Termi-
nen, politischen Veranstaltungen und
in Gremien aktiv zu begleiten,  Einblik-
ke in politische Entscheidungsstruktu-
ren und -abläufe, ein Rahmenpro-
gramm, das u.a. Besuche von politik-
nahen Einrichtungen, Veranstaltungen
sowie die Vorstellung von Arbeitsfel-
dern in der Politik vorsieht.

Die Teilnahme am Mentoring wird als
Praktikum behandelt und ist mit einer
Aufwandsentschädigung von 250 Euro
verbunden.

Das Mentoring-Programm läuft vom
03.09. bis zum 02.10.2012. 

Bewerbungen bitte bis zum 28.Juli
2012 an:

Anlässlich des Christopher Street
Days in Erfurt hatte die LINKE die
Thüringer Landesregierung aufge-
fordert, Diskriminierungen zu besei-
tigen und eine umfassende Gleich-
stellung  von Lesben, Schwulen und
gleichgeschlechtlichen Lebenspart-
nerschaften zu realisieren.

Im Rahmen eines Pressegesprächs
verwies die gleichstellungspolitische
Sprecherin der Linksfraktion, Karola
Stange, u.a. auf solche Punkte, wie die
Einführung eines Ehegattensplittings
für Lebenspartnerschaften sowie die
Möglichkeit der gemeinsamen Adopti-
on von Kindern – in beiden Bereichen
könnte auch auf Landesebene gehan-
delt werden. Sie verlangte die Einrich-
tung einer Antidiskriminierungsstelle
des Landes Thüringen. 

In der Thüringer Verfassung findet
sich in Artikel 2 Absatz 3 von Beginn an
ein Diskriminierungsverbot bezogen
auf die „sexuelle Orientierung“. Damit
geht sie über den Wortlaut des Grund-
gesetzes hinaus. Für Thüringen ergibt
sich also eine besondere Verpflich-
tung, Diskriminierungen zu verhindern
bzw. zu beseitigen. Das ist aber lange
Zeit nicht passiert. Die frühere CDU-
Landesregierung klagte sogar vor dem
Bundesverfassungsgericht gegen das
Lebenspartnerschaftsgesetz. 

Die Gleichstellung der gleichge-
schlechtlichen Lebenspartnerschaften
im Thüringer Beamtenrecht erfolgte
erst vor wenigen Monaten. Dem war
die dringende Anfrage des Thüringer
Verfassungsgerichtshofs im Rahmen

einer von der LINKE-Fraktion im Som-
mer 2009 eingereichten Normenkon-
trollklage an die Landesregierung vor-
ausgegangen, ob sie in absehbarer Zeit
plane, mit Gesetzentwürfen aktiv zu
werden. Die Klage wurde mittlerweile
für erledigt erklärt, weil die Landesre-
gierung Gesetzentwürfe zur Gleichstel-
lung von Lebenspartnerschaften im
Beamtenrecht (z.B. bei der Beihilfe im
Krankheitsfall) in den Landtag einge-
bracht hatte und diese auch mehrheit-
lich beschlossen wurden und mittler-
weile in Kraft sind. 

314 Lebenspartnerschaften

Der Verfassungsgerichtshof hat ent-
schieden, dass die Fraktion DIE LINKE
die Verfahrenskosten erstattet be-
kommt. Damit steht auch fest, dass
das Gericht davon ausgeht, dass die
Klage der LINKE-Fraktion ohne Erledi-
gung und bei abschließender Entschei-
dung durch das Gericht Erfolg gehabt
hätte.

Zur Situation hinsichtlich der Gleich-
stellung von Lesben, Schwulen, Trans-
Bi- und Intersexuellen sowie gleichge-
schlechtlichen Lebenspartnerschaften
in Thüringen hatte die gleichstellungs-
politische Sprecherin der Fraktion ver-
schiedene Anfragen an die Landesre-
gierung gestellt. In den Antworten
räumte diese u.a. hinsichtlich der
rechtlichen Gleichstellung ein, dass
noch weitere Anpassungen außer dem
Beamtenrecht notwendig sind. Zu kriti-
sieren ist, dass die Landesregierung
zugibt, dass es beim Ehegattensplitting

für Lebenspartnerschaften Möglichkei-
ten des einstweiligen Rechtsschutzes
gibt, dass sie aber nicht - wie z.B. im
Gegensatz dazu in Berlin - von Amts
wegen von den Behörden angewandt
wird. Wichtig in Sachen Steuerrecht
die beiden laufenden Verfahren vor
dem Bundesverfassungsgericht. 

Die Antworten zur Gleichstellung im
Familienrecht fallen schwach aus. Kei-
ne Positionierung zur Frage der Gleich-
stellung der eingetragenen Lebens-
partnerschaft mit der Ehe und zur Fra-
ge der gemeinsamen Adoption von Kin-
dern. Dabei lassen internationale Ab-
kommen den Staaten frei, auch solche
Adoptionen zu ermöglichen. Ausge-
hend von der Thüringer Verfassung
müsste sich die Landesregierung im
Bundesrat für diese Ziele einsetzen.

Zwischen September 2002 und De-
zember 2010 wurden in Thüringen in
kommunalen Behörden (Kreise/kreis-
freie Städte) 279 eingetragene Le-
benspartnerschaften begründet.
Nimmt man die voraus liegende Phase
ab dem 1. August 2001 unter Zustän-
digkeit des Landesverwaltungsamtes
hinzu, sind es 314. Statische Daten zu
Adoptionen und Adoptionsversuchen
in Thüringen gibt es keine. (siehe auch
Anfrage „Gleichstellung im Alltag“,
Antwort Drucksache 5/4526).

Weitere Anfragen/Antworten „Orga-
nisationen und Aktivitäten zur Gleich-
stellung“ (Antwort: Drucksache
5/4502) und „Rehabilitierung Verur-
teilter“ (Antwort Drucksache 5/5435).

http://www.parldok.thueringen.de/
parldok/
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Land soll Antidiskrimi-
nierungsstelle einrichten
Anlässlich des Christopher Street Days umfassende Gleichstellung gefordert

LINKE Politik von innen

Artikel 107 des Grundgesetzes
legt fest, „dass die unterschiedli-
che Finanzkraft der Länder ange-
messen ausgeglichen wird“. Der
Länderfinanzausgleich hat in seiner
Zielrichtung also Verfassungsrang
– das gilt es zu betonen, wenn man
aktuelle Entwicklungen betrachtet.
Das Volumen des seit 1950 existie-
renden Finanzausgleichs steigt vor
allem seit 1995, als die ostdeut-
schen Bundesländer und Berlin in-
tegriert wurden.

Nun hat die Landesregierung von
Bayern (CSU/FDP) beschlossen,
gegen den Finanzausgleich Verfas-
sungsklage einzureichen. Der Ter-
min ist kein Zufall: 2013 wird in
Bayern der Landtag gewählt, CSU-
Generalsekretär Dobrindt hat be-
reits die Parole ausgegeben, man
werde eine „Schlacht“ schlagen.
Bayern war 1950 bis 1986 und
1992 Empfänger des Finanzaus-
gleichs. Durch solidarische Zahlun-
gen konnte es sich vom rückständi-
gen Agrar- zum Industrieland ent-
wickeln – inklusive einer Rüstungs-
branche. Als die Bundesregierung
2011 Einsparungen bei Waffenpro-
jekten ankündigte, jammerte Bay-
erns Wirtschaftsminister Zeil (FDP),
man verliere „technologische
Schlüsselkompetenzen“.

CSU und FDP sind egoistisch.
Solidarität verweigert man nicht
nur in Europa – Dobrindt hat gera-
de den Austritt Griechenlands aus
der Eurozone gefordert –, sondern
auch im Inland. Dass sich inzwi-
schen CDU-Politiker aus Thüringen
vor den blau-weißen Karren span-
nen lassen, stellt einen Bärendienst
dar, den sie Ostdeutschland erwei-
sen. Ist der Begriff Schurkenstaat
für Bayern angebracht? Nein.

Schurken sind aber diejenigen
CSU-Politiker, die sich als Bonzen
einer Staatspartei aufführen (eben-
so ihre FDP-Mitläufer) und an der
grundgesetzlichen Ordnung rütteln.
Zur Erinnerung: der bayerische
Landtag hatte auf Empfehlung der
CSU-Staatsregierung 1949 dem
Grundgesetz nicht zugestimmt.

Saburre adquireret
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DAS LETZTE …
von Stefan Wogawa

Schurkenstaat

Fraktion DIE LINKE 
im Thüringer Landtag
Geschäftsstelle
Jürgen-Fuchs-Strasse 1
99096 Erfurt
- Kennwort Mentoring

Bewerbungen per Mail bitte an Stef-
fen Kachel kachel@die-linke-thl.de.

„Dem einhelligen Votum des Thürin-
ger Landtages für den Stopp des neu-
en Melderechts müssen nun Initiativen
der Landesregierung im Bundesrat fol-
gen“, so MdL Sabine Berninger, justiz-
politische Sprecherin der Linksfraktion
und Mitglied im Landesdatenschutz-
beirat. Mit der Annahme eines Ent-
schließungsantrags von allen Fraktio-
nen haben sich die inhaltlichen Positio-
nen eines LINKE-Antrags vollumfäng-
lich durchgesetzt. Zum Schutz des
Grundrechts auf informationelle
Selbstbestimmung, wie es vom Bun-
desverfassungsgericht entwickelt wur-
de und auch in der Thüringer Verfas-
sung verankert ist, seien strikte Zu-
stimmungsregelungen unverzichtbar.
Sie weist auf weitere Problempunkte
im neuen Meldegesetz hin, wie z.B.
den automatisierten Zugriff auf über
5000 Datenbanken mit Meldedaten.
Enttäuscht zeigte sich die Abgeordnete
darüber, dass die CDU/SPD-Koaliti-
onsfraktionen den LINKE-Antrag zur
Auswertung des aktuellen Thüringer
Datenschutzberichts nicht in die Fach-
ausschüsse zur weiteren Beratung
überweisen wollte.                             

Melderecht


